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Unternehmen, welche gegen Rechnung liefern bzw. Dienstleistungen erbringen, vergeben 
Kredite an ihre Kunden. In den meisten Fällen werden diese Forderungen beglichen. Immer 
häufi ger machen Schuldner jedoch nicht vereinbarte Abzüge, stellen ungerechtfertigte 
Garantieforderungen oder es sind gar Zahlungsausfälle zu verzeichnen. Wir zeigen im 
Folgenden auf, welche präventiven Massnahmen im Rahmen eines effi zienten Forderungs-
managements ergriffen werden können. Im zweiten Teil stellen wir einige der möglichen 
Sicherungsmittel dar.

Verluste aus Forderungen

Beim Zug-um-Zug-Geschäft (Barzahlung) gibt es naturgemäss keine Debitorenverluste. Die 
Absatzmöglichkeiten für die meisten Unternehmungen wären jedoch bei diesen Zahlungskonditi-
onen sehr limitiert. Die Bezahlung der fakturierten Lieferungen und Leistungen ist Voraussetzung 
für nachhaltige Geschäftsbeziehungen.

Debitorenverluste werden oft als ärgerlich empfunden, nur in einzelnen Fällen als bedrohlich. For-
derungsverluste wirken sich jedoch auf die Ertragslage und die Liquidität einer Unternehmung 
aus. Sie schlagen direkt auf den Gewinn durch und können sich somit sehr negativ auswirken. 
In vielen Unternehmungen ist man sich dieser Tragweite nicht richtig bewusst. Dieser Punkt ist 
vor allem in Branchen, welche unter hohem Wettbewerbsdruck stehen und nur geringe Margen 
erzielen, von grosser Bedeutung.

26. September 201126. September 2011

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter HerrSehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Viele Unternehmen liefern oder leisten ge-Viele Unternehmen liefern oder leisten ge-
gen Rechnung. Leider gibt es immer wieder gen Rechnung. Leider gibt es immer wieder 
Kunden, welche ihre Verpfl ichtungen nicht Kunden, welche ihre Verpfl ichtungen nicht 
erfüllen können oder wollen. Forderungsver-erfüllen können oder wollen. Forderungsver-
luste können sehr schmerzlich sein und sie luste können sehr schmerzlich sein und sie 
schlagen direkt auf den Gewinn durch. Da schlagen direkt auf den Gewinn durch. Da 
es für viele Unternehmen zusehends "enger" es für viele Unternehmen zusehends "enger" 
wird und die Margen sinken, ist es von wird und die Margen sinken, ist es von 
Bedeutung, sich mit dem Management von Bedeutung, sich mit dem Management von 
Forderungen und Sicherungsinstrumenten Forderungen und Sicherungsinstrumenten 
auseinanderzusetzen.auseinanderzusetzen.

Aus diesem Grunde veröffentlichen wir Aus diesem Grunde veröffentlichen wir 
eine Sondernummer zum Thema eine Sondernummer zum Thema Forde-Forde-
rungsmanagement und Sicherungsmittel rungsmanagement und Sicherungsmittel 
für KMU in der Schweizfür KMU in der Schweiz. Im ersten Teil . Im ersten Teil 
zeigen wir Ihnen auf, welche zeigen wir Ihnen auf, welche präventiven präventiven 
MassnahmenMassnahmen im Rahmen eines effi zienten  im Rahmen eines effi zienten 
Forderungsmanagements ergriffen werden Forderungsmanagements ergriffen werden 
können um Verluste minimieren zu können.können um Verluste minimieren zu können.

Im zweiten Teil, welcher Mitte November Im zweiten Teil, welcher Mitte November 
2011 erscheinen wird, stellen wir die wich-2011 erscheinen wird, stellen wir die wich-
tigsten Sicherungsmittel dar.tigsten Sicherungsmittel dar.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
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Der Effekt von Debitorenverlusten lässt sich 
am besten anhand eines Beispiels aufzeigen. 
Wir stellen dieselben Zahlen auf zwei unter-
schiedliche Arten dar. Die Müller AG erzielt 
einen Umsatz von CHF 6'200'000. Die Um-
satzrendite vor Forderungsausfällen beträgt 
2% des Umsatzes. 
 
Darstellung 1 und 2

In der Darstellung 2 wird der "Schaden" besser 
sichtbar: Die Forderungsausfälle vernichten 
rund 40% des Gewinns! Um nur schon einen 
Debitorenverlust von CHF 10'000 ausglei-
chen zu können, benötigt die Müller AG, stark 
vereinfacht gesagt, einen zusätzlichen Umsatz 
von CHF 500'000. Nur die vom Kunden 
effektiv bezahlten Rechnungen tragen zum 
Unternehmensergebnis bei.

Forderungsverluste können einen wesentli-
chen Einfluss auf die Rentabilität und natür-
lich die Liquidität einer Unternehmung haben. 
Wesentliche Forderungsverluste können im 
Extremfall gar zum Konkurs einer Gesellschaft 
führen.

Die Einräumung von Zahlungsfristen 
gegenüber Kunden ist in jedem einzelnen 
Fall eine Kreditvergabe. Dies wird aus dem 
Wort "Gläubiger" ersichtlich. Der Gläubiger 

"glaubt" daran, dass er sein Geld vom Schuldner 
erhalten wird.

Aus diesem Grund sind Verfahren zu entwi-
ckeln, welche dazu beitragen, Risiken präventiv 
zu erkennen und zu vermindern. Das Forde-
rungsmanagement hat die Überwachung der 
Debitoren und die Realisierung der Guthaben 
zum Ziel. Forderungsmanagement ist jedoch 
nicht nur eine Angelegenheit der Finanzbuch-
haltung, sondern eine umfassende unterneh-
merische Aufgabe. Schon bei der Offertstel-
lung, spätestens jedoch beim Abschluss eines 
Kauf- oder Werkvertrags muss die Bonität des 
Kunden abgeklärt und über die Zahlungskon-
ditionen sowie letztlich über die Ausführung 
entschieden werden.

Bestandteile des Forderungsmanagements

Die Organisation des Forderungsmanage-
ments lässt sich wie folgt unterteilen:

1.	 Bonitätsprüfung
2.	 Vertragsgestaltung
3.	 Debitorenbuchhaltung
4.	 Mahn- und Inkassowesen

1. Bonitätsprüfung

Jede Unternehmung, welche gegen Rechnung 
liefert oder Leistungen erbringt, hat natur-
gemäss "Erfahrung" im Umgang mit Schuld-
nern. Die meisten Schuldner begleichen ihre 
Verbindlichkeiten klaglos, allenfalls einige Tage 
nach dem vereinbarten Zahlungsziel. Prob-
leme bereitet eine kleine Minderheit. Es gibt 
Schuldner, welche Produkte oder Dienstleis-
tungen bestellen, im Wissen, dass sie diese 
Rechnungen nicht werden bezahlen können. 

Darstellung 1: Konventionelle Präsentation

Bezeichnung CHF

Bruttoumsatz 6'200'000
Debitorenverluste -50'000
Nettoumsatz 6'150'000

Wareneinkauf, Personalaufwand, div. Aufwand -6'076'000

Reingewinn 74'000

Darstellung 2: Alternative Präsentation

Bezeichnung CHF

Bruttoumsatz 6'200'000
Wareneinkauf, Personalaufwand, div. Aufwand -6'076'000
Nettoumsatz 124'000

Debitorenverluste -50'000

Reingewinn 74'000
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Andere versuchen mit allen Tricks, ihre Gegen-
leistung hinauszuzögern oder den Anspruch 
des Leistungserbringers zu verkürzen. Das kann 
mithin bis zum Betrug gehen. Viele Schuldner 
wissen, dass Unternehmen kleinere Beträge 
mit der Zeit ausbuchen. Wohl jede Unterneh-
mung kennt diese ungerechtfertigten Abzüge, 
missbräuchlichen Garantieeinreden und ande-
re mehr oder weniger taugliche Versuche, den 
Gläubiger zum eigenen Vorteil zu schädigen. 
Nicht nur gewerbliche Auftraggeber sondern 
auch Privatpersonen missbrauchen Handwer-
ker und Lieferanten als Kreditgeber.

Die schärfste Gegenmassnahme ist die Voraus-
zahlung, oder etwas abgeschwächt, das Zug-
um-Zug-Geschäft (Barzahlung bei Lieferung). 
Dieses ist jedoch oftmals nicht praktikabel 
und würde vom Markt nicht akzeptiert. Im 
Normalfall tritt eine Unternehmung mit Wa-
ren oder Dienstleistungen in "Vorleistung". Es 
wird ein Lieferantenkredit eingeräumt. In der 
Praxis werden diese Kredite oft zu leichtfertig 
gewährt: Es locken Umsatz, Auslastung und 
Gewinnaussichten.

Eine Unternehmung muss Strategien entwi-
ckeln, um die Bonität der Gegenpartei abschät-
zen zu können. Bonität bedeutet eine Einschät-
zung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde in 
Zukunft seiner Zahlungspflicht nachkommen 
kann (und will). Mögliche Forderungsausfälle 
sollten möglichst schon vor Vertragsabschluss 
erkannt werden. Die Erhebung von Daten 
über die Kunden oder potentiellen Kunden ist 
deshalb ein legitimes Bedürfnis jeder Unter-
nehmung.

In der Praxis handelt es sich bei Kreditgeschäf-
ten in der Regel um ein Massengeschäft. Die 
Abwicklungskosten spielen deshalb oft eine 
entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sind je 
nach Bedeutung des Kunden und der in Frage 
stehenden Summe differenzierte Verfahren zu 
entwickeln. Es geht nicht darum, jedes mögli-
che Risiko auszuschliessen, sondern die Risiken 
zu erkennen und transparent zu machen um 
anschliessend die dem Risiko angepassten 
unternehmerisch richtigen Entscheide fällen 
zu können.

forderungsmanagement und Sicherungsmittel für KMU in der Schweiz, 1. Teil

Grundsätzlich gliedert sich die Bonitätsprü-
fung in drei Phasen:

A. Informationsbeschaffung
B. Risikoanalyse und Bewertung
C. Risikoabsicherung

A. Informationsbeschaffung

Die Debitorenbuchhaltung ist bei beste-
henden Kunden ein sehr wertvolles Archiv, 
welches das finanzielle Verhalten der Kun-
den in der Vergangenheit dokumentiert. Bei 
regelmässigen Lieferungen sind auch die 
Veränderungen in der jüngsten Vergangenheit 
leicht eruierbar. Die Vergangenheit ist zwar 
kein Garant, jedoch ein starkes Indiz für die 
Zukunft.

Besonders wichtig ist auch die zweifelsfreie 
Identifikation der Gegenpartei. Wer bestellt 
die Leistung? Bestellt der Besteller für eine 
Firma, eine Stiftung, eine einfache Gesell-
schaft? Kauft ein Architekt für Rechnung und 
im Auftrag seines Bauherrn? Letztlich ist 
festzustellen, ob der Besteller zur Vertretung 
der Firma oder Organisation berechtigt ist.

Vor allem bei Neukunden ist die Prüfung der 
Stammdaten (Adresse, Telefonnummer etc.) 
besonders wichtig. Es gibt Leistungsnachfra-
ger, welche ohne Skrupel eine falsche Adresse 
angeben oder welche keinen festen Wohnsitz 
haben und die Rechnung weder erhalten wol-
len noch je bezahlen würden oder könnten.

Neben der Auswertung der internen Daten 
bestehen im Wesentlichen folgende weitere 
Möglichkeiten zur Informationsgewinnung:

Externe Informationsgewinnung

▶▶ Handelsregisterauszug (www.zefix.ch)

▶▶ Recherche im Internet (z.B. Homepage)

▶▶ Einholen einer Betreibungsauskunft (mit 
Interessennachweis). Hier hilft der "Betrei-
bungsschalter" des Bundes: "www.betrei-
bungsschalter.ch".

▶▶ Einholen von Auskünften bei der Unter-
nehmung selbst. Bei Aktiengesellschaften 
können Gläubiger, welche ein schutzwür-
diges Interesse nachweisen, Einsicht in die 
Jahresrechnung und den Revisionsbericht 
verlangen (Art. 697h Abs. 2 OR). Verwei-
gert die Gesellschaft die Einsichtnahme 
entscheidet der Richter. Aus diesem Grunde 
ist dieses Einsichtsrecht in der Praxis wenig 
bekannt.

▶▶ Weitere Möglichkeiten sind Veröffentli-
chungen über die Unternehmung, Erfah-
rungen des Aussendienstes, Bankauskünfte, 
Auskünfte der Branchenorganisation, Indu-
strie- und Handelskammer, Gewerbever-
bände, Informationen der Mitbewerber etc.

▶▶ Einholen von Auskünften bei Wirtschafts-
auskunfteien (z.B. Creditreform). Relativ 
teuer sind insbesondere internationale 
Recherchen. Vorsicht: Über die Seriosität 
der Auskunftei sollte man sich vorher erkun-
digen. Es gibt auch hier Scharlatane! 
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B. Risikoanalyse und Bewertung 

Nach Sammlung der relevanten Daten über 
einen neuen Kunden erfolgt die Analyse und 
Bewertung. Bei Einholung von Informationen 
bei einer Wirtschaftsauskunftei kann u.U. auf 
deren Risikoklasse abgestützt werden. Es ist 
jedoch auch eine andere Einstufung denkbar, 
denn die Bewertung der Auskunftei ist nur ein 
Baustein bei der Beurteilung des Kunden. Am 
besten wählt eine Unternehmung ein allge-
mein verständliches Bezugssystem. Ein solches 
ist z.B. das schweizerische Notensystem in 
der Schule. Dies könnte wie folgt angepasst 
werden:

Risikoklasse	 Bedeutung

6		  sehr gute Bonität
5		  gute Bonität
4		  ausreichende Bonität
3		  angespannte Bonität
1		  ungenügende Bonität

Eine Krise kündigt sich meistens an. Die Inter-
pretation dieser Anzeichen ist nicht einfach, da 
sich kaum je ein absolut klares Bild im Voraus 
ergibt - hinterher ist man dann klüger (z.B. Fall 
Swissair). Folgende Anzeichen sind aber häufig 
im Vorfeld einer Krise  sichtbar:

Krisensignale

▶▶ Schleichende Verlängerung der Zah-
lungsintervalle. Die Zahlungsfristen 
verlängern sich von 30 auf 45 Tage und 
dann schleichend auf 60 Tage oder  
mehr. Der grösste Teil der Kundenver- 
luste erfolgt bei Stammkunden, denen 
man Vertrauen entgegenbringt und 
deshalb die Zeichen drohender Zahlungs-
engpässe übersieht.

▶▶ Sprunghaftes Ansteigen der Bestel-
lungen. Der Hintergrund von Zusatzbe-
stellungen kann die Umstellung anderer 
Lieferanten auf Bar- oder Vorauszahlung 
sein. Wird ein Kunde wegen Zahlungs-
schwierigkeiten nicht mehr beliefert, 
sucht er sich einen neuen Lieferanten. 
Falls Ihr Unternehmen bei einem solchen 
Kunden "einspringt" könnte dies im 
Konkursfall zu einem grossen Schaden 
gemäss der Devise: "Den letzten beissen 
die Hunde" führen.

▶▶ Höherer Mahnrhythmus oder gar Be-
treibungen/Betreibungsandrohungen

▶▶ Zuständige Personen verleugnen sich 
bei telefonischer Nachfrage

▶▶ Sitzverlegung, Änderung des Fir-
menzwecks, Abgang der massgebli-
chen Mitarbeitenden, Wechsel der 
Revisionsstelle sind weitere mögliche 
Krisensignale.

Oft sind die Krisensignale diffus. Hilfreich 
kann ein Gespräch mit dem Buchhalter 
bzw. der Buchhalterin des Kunden oder 
mit einem Kreditorensachbearbeiter sein, 
insbesondere wenn sich der Vorgesetzte 
verleugnen lässt. Immer wieder ist zu beob-
achten, dass diesen mit dem Tagesgeschäft 
betrauten Personen unwohl ist, wenn sie 
die Lieferanten immer wieder vertrösten 
müssen und dass sie deshalb manchmal 
erstaunlich offen sind.

C. Risikoabsicherung

In der Unternehmensstrategie können die 
Grundsätze zur Risikoabsicherung festgelegt 
werden (z.B. Vermeidung von Klumpenri-

siken). Auch die konkreten Massnahmen zur 
Risikoverminderung und -absicherung sollten 
am besten schriftlich, in Form eines internen 
Kontrollsystems (IKS), festgehalten werden. 
In einem IKS könnte beispielsweise festgelegt 
werden, dass Kreditlieferungen nur bis zur Risi-
koklasse 4 (siehe weiter oben) möglich sind. 

Es empfiehlt sich, eine Kreditlimite je Kunde 
oder Kundengruppe festzulegen. Wenn diese 
im Bestellprozess überstiegen wird, führt 
dies zu einer Blockierung des Vorgangs in der 
EDV. Nur autorisierten Personen sollte die 
Übersteuerung der automatischen Liefersper-
re möglich sein. Die jeweiligen Gründe sind 
sorgfältig zu dokumentieren.

Die unternehmensinternen Sicherungs-
massnahmen setzen jedoch bereits bei der 
Offertstellung, beim Verkauf und bei der 
Vertragsgestaltung (siehe weiter unten) ein. 
Der Entscheid über eine wesentliche Kredit-
vergabe kann nicht beim Sachbearbeiter in 
der Buchhaltung liegen, aber auch nicht beim 
zuständigen Aussendienstmitarbeiter. Je nach 
Unternehmung und Sachlage ist der Verkaufs-
leiter, der Leiter der Finanzbuchhaltung, ein 
Geschäftsleitungsmitglied, die GL, der CEO 
oder der Inhaber für wesentliche Kreditverga-
ben an Kunden zuständig. 

Mit der Überschreitung der Kreditlimite kann 
bereits eine Liefersperre für einen Kunden 
verbunden sein. Eine solche kann aber auch zur 
Anwendung kommen, wenn der Kunde, unab-
hängig von seiner Kreditlimite, seine Zahlungs-
verpflichtungen aus früheren Geschäften nicht 
oder nur schleppend erfüllt.

Falls der Kunde nicht oder nicht mehr kredit-
würdig erscheint, ist zu prüfen, ob gegen Bar- 
oder Vorauszahlung geliefert werden soll oder 
ob zumindest eine Anzahlung zu verlangen ist. 
Weiter sind diverse Sicherungsmassnahmen 
oder zusätzliche Vorkehrungen denkbar (z.B. 
Pfandrechte, Bürgschaften, aber - im heutigen 
Umfeld - auch Währungsabsicherungen etc.). 
Die Sicherungsmassnahmen werden im zwei-
ten Teil des BDO Newsletters Mitte November 
2011 dargestellt. 
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2. Vertragsgestaltung, Leistungserbringung

Optimale Vertragsgestaltung bedeutet Risi-
kominimierung unter Einbezug des Geschäfts-
partners.

Die Vertragsgestaltung beinhaltet die Aus-
handlung des Vertragsinhalts, des Preises und 
der Konditionen. Bei Kreditsicherung denkt 
man vielleicht zuerst nicht an die Vertragsge-
staltung. Diese und die Vertragsabwicklung ha-
ben jedoch einen erheblichen Einfluss auf die 
Sicherung und Durchsetzung der Forderung.

Je nach Branche und Vertragsgegenstand kann 
ein Vertrag aus einem formlosen "einfachen 
Auftrag" bis zum mehrere hundert Seiten 
dicken Werkvertrag bestehen. Dazwischen gibt 
es eine ganze Spannbreite von Möglichkeiten. 
In der Regel - mit wenigen Ausnahmen - sind 
Verträge nach schweizerischem Recht formlos 
(also ohne schriftliche Grundlage) gültig. Es 
ist aber abzuwägen, ob nicht in jedem Falle 
zumindest eine schriftliche und vom Kunden 
gegengezeichnete Auftragsbestätigung mehr 
Sicherheit schaffen kann, schon aus Beweis-
gründen.

Möglicher Vertragsinhalt

▶▶ Detaillierte Umschreibung des Leistungs-
umfangs. Allenfalls ist aufzuführen, was 
nicht zum Leistungsumfang gehört (z.B. 
Inbetriebnahme einer gelieferten Maschine).

▶▶ Zugesicherte Produkteigenschaften und 
Garantien

▶▶ Termine

▶▶ Vorgehen bei Leistungsstörungen (z.B. 
Nichteinhalten der Termine, Mängel am 
Vertragsgegenstand)

▶▶ Preis

▶▶ Zahlungsmodalitäten und Konditionen

▶▶ Vereinbarung von Sicherheiten

▶▶ Allgemeine Geschäftsbestimmungen 
(AGB) können mithelfen, Klarheit über die 
vertraglichen Vereinbarungen zu schaffen. 

▶▶ Mit Vereinbarung einer für den Leistungs-
erbringer günstigen Gerichtstandsklausel 
lässt sich die Stellung des Gläubigers weiter 
verbessern.

Bei Vertragsanpassungen (z.B. zusätzliche 
Bestellungen, nachträgliche Änderungen am 
Vertragsgegenstand) ist immer ein schriftli-
cher Nachtrag zu erstellen und vom Kunden 
unterzeichnen zu lassen, sodass stets klar ist, 
was vereinbart wurde.

Zusätzlich lässt sich die Situation des Leis-
tungserbringers weiter verbessern, wenn er 
alle erbrachten Leistungen bestmöglich und 
zeitnahe dokumentiert. Es empfiehlt sich, Ab-
nahmeprotokolle, Empfangsbescheinigungen 
oder Rapporte zu erstellen und vom Kunden 
unterzeichnen zu lassen. Je nach Sachlage ist 
das Arbeitsergebnis fotografisch zu dokumen-
tieren (z.B. Baufortschritt). Der Kunde sollte 
über den Arbeitsfortschritt, aber auch über bei 
der Auftragsabwicklung aufgetauchte Fragen 
und Probleme umgehend und angemessen 
informiert werden.

Eine weitere, heute wenig gebräuchliche Mög-
lichkeit, seine Stellung gegenüber gewissen 
Kunden schon beim Vertragsabschluss zu ver-
bessern, ist die Ausstellung eines Wechsels. 
Auch dazu mehr im nächsten Teil.

3. Debitorenbuchhaltung

Mit der Fakturierung zeigt der Unternehmer 
dem Kunden an, dass er seinen Teil des Vertra-
ges erfüllt hat und dass er nun die vereinbarte 
Gegenleistung, i.d.R. die Bezahlung, einfor-
dert. Die Rechnungen sollten möglichst rasch 
erstellt werden. Hierbei geht es nicht nur um 
die Schonung der Liquidität, sondern vor allem 
um die Erhöhung der Sicherheit.

Bei zügiger Rechnungsstellung tritt die Fällig-
keit schneller ein. Dadurch werden Zahlungs-
verzögerungen der Kunden früher erkannt. 
Nur so können bei Zahlungsverzug weitere 
Leistungen gegen Rechnung verhindert bzw. 
können rechtzeitig geeignete Massnahmen 
eingeleitet werden.

Die Debitorenbuchhaltung stellt somit ein 
Frühwarnsystem für die Unternehmung und 
eine unerlässliche Datenbank zur Beurteilung 
und Bewertung der Kunden dar. 

Die wichtigste Aufgabe der Debitorenbuchhal-
tung stellt die Überwachung der Kundengut-
haben dar. Daneben müssen die Kundendaten 

gepflegt werden. Das Debitorenmanagement 
beinhaltet die Adresspflege, die Überwachung 
der Zahlungsfristen und Kreditlimiten und 
der Risikoeinstufung der Kunden. Mahnläufe 
sind in regelmässigen Abständen durchzufüh-
ren.

4. Mahn- und Inkassowesen

Fristgerechte Zahlungen sind natürlich nie 
ein Problem. Das Mahn- und Inkassowesen 
beschäftigt sich mit den nicht fristgerecht 
beglichenen Forderungen. Dabei ist nicht zu 
vergessen, dass zufriedene Kunden im heutigen 
Käufermarkt die entscheidende Grundlage für 
die Unternehmung sind. Aus diesem Grunde 
sind im Rahmen einer guten Kundenbeziehung 
zunächst alle Möglichkeiten der Zahlungserin-
nerung auszuschöpfen, um den Kunden nicht 
unnötig zu verärgern. Eine Zahlungsstörung 
soll nicht zu einer nachhaltigen Störung der 
Kundenbeziehung werden. Der Gläubiger 
befindet sich in einer "Zwickmühle", auch wenn 
er ein Recht auf die Gegenleistung hat.

Das Mahnwesen sollte ebenfalls im Rahmen 
eines IKS schriftlich dokumentiert werden. 
Häufig ist das Mahnverfahren aufgrund der 
grossen Zahl der Kundenguthaben ein auto-
matisiertes Massenverfahren. Dennoch sollten 
gewisse Kunden individuell bearbeitet werden. 
Je nach Situation sollen ausgewählte Kunden 
nicht, oder erst in Absprache mit der für die 
Kundenbeziehung verantwortlichen Person 
gemahnt werden.

In der Praxis hat sich die Zustellung von drei 
Mahnungen durchgesetzt. Natürlich vergisst 
jeder einmal, eine Rechnung pünktlich zu be-
zahlen. Die erste Mahnung sollte deshalb unter 
dem Titel "Zahlungserinnerung" versandt wer-
den. Eine Faktura kann auch auf dem Postweg 
"untergehen" oder in einer Abteilung, z.B. in-
folge Ferienabwesenheit, "hängen bleiben". Am 
besten wird der Zahlungserinnerung ein Kon-
toauszug beigelegt. Die dritte Mahnung erfolgt 
in der Regel per Einschreiben und es empfiehlt 
sich, darin die Einleitung einer Betreibung an-
zudrohen, falls die Zahlung ausbleibt. Bei jeder 
Mahnung sollte eine angemessene Nachfrist 
für die Zahlung aufgeführt werden.
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Weitaus die meisten Forderungen in der 
Schweiz haben ein Zahlungsziel von 30 Tagen. 
Die Zahlungserinnerung sollte erst einige Tage 
nach Fälligkeit der Rechnung versandt werden, 
da sich Mahnung und (allenfalls noch fristge-
rechte) Zahlung sonst kreuzen könnten. Aller-
dings sollte die erste Mahnung spätestens 10 
bis 14 Tage nach Verfall erfolgen. Die weiteren 
Mahnungen können dann im Abstand von 10 
bis 20 Tagen zugestellt werden. 

Es empfiehlt sich, die wesentlichen Zahlungs-
verzögerungen detailliert zu verfolgen. Viele 
Unternehmen haben eine sogenannte "60-Ta-
ge-Liste" zur Verfolgung der überfälligen 
Ausstände eingeführt. Auf dieser Liste werden 
die ergriffenen Massnahmen und deren Erfolg 
dokumentiert. Diese Liste wird im Normalfall 
vom Rechnungswesen geführt. Mittels dieser 
Aufzeichnungen wird die Geschäftsleitung 
periodisch über den Stand der Kundenausstän-
de informiert.

Je nach Sachlage ist nach der zweiten erfolglo-
sen Mahnung der Kontakt mit dem Kunden zu 
suchen. Dies vor allem bei hohen Ausständen 
und bedeutenden Kunden. Allenfalls kann der 
Kunde auch persönlich besucht werden. Durch 
den persönlichen Kontakt können Unstimmig-
keiten oder die Gründe der Unzufriedenheit 
besser aufgeklärt werden. Klar ist, dass bei 
allfälligen Problemen, diese vor Durchsetzung 
der Forderung bereinigt sein müssen. Mahnun-
gen sind jedoch immer schriftlich zu erstellen.

Die Mahnung von Kunden ist somit nicht allei-
ne an die Debitorenbuchhaltung zu delegieren. 
Je nach Sachlage ist die Kontaktnahme mit 
dem Kunden "Chefsache". Allenfalls ist der 
Techniker, Verkäufer oder Finanzchef mit die-
ser Aufgabe zu betrauen. Da solche Gespräche 
oft nicht sehr beliebt sind, ist das Ergebnis 
dieser Bemühungen zu verfolgen.

In vielen Fällen ist der Kunde mit der Leistung 
zufrieden, aber knapp bei Kasse und wartet 
seinerseits auf das Geld seiner Kunden. Wich-
tig ist deshalb die Unterscheidung in grund-
sätzlich zahlungswillige Kunden und solche, 
wie vorgehend beschrieben, welche bestens 
bekannte "Schuldnertricks" anwenden und alle 
Hebel in Bewegung setzen, den Anspruch des 
Leistungserbringers mit mehr oder weniger ori-
ginellen Einreden, ungerechtfertigten Abzügen 
und Verzögerungen jeglicher Art zu mindern. 

Gewisse Schuldner verweigern die Zahlung in 
der Hoffnung, dass der Gläubiger entweder 
nicht klagen werde (und die Forderung sang- 
und klanglos ausbucht) oder dass sie auf-
grund eines gerichtlichen Verfahrens weniger 
bezahlen müssen. Viele hoffen auch auf ein 
Vergleichsangebot mit deutlichem Einschlag 
durch den Leistungserbringer, welcher die 
Sache "vom Tisch" haben will.

Zahlungswilligen Kunden (und das sind weitaus 
die meisten) sind die Verzögerungen dagegen 
oft peinlich und sie versuchen, ihren Ver-
pflichtungen möglichst nachzukommen. In 
diesen Fällen hilft häufig bereits, ein längeres 
Zahlungsziel oder Teilzahlungen zu vereinba-
ren. Falls Ratenzahlungen vereinbart werden, 
sollte eine rechtsgültig zu unterzeichnende 
Schuldanerkennung unterzeichnet werden. 
Im Gegenzug kann auf die Verrechnung von 
Kosten und Zinsen verzichtet werden.

Möglicher Kerntext einer  
Schuldanerkennung

Der Schuldner (Adresse einfügen) anerkennt, 
der Gläubigerin die Summe von CHF xxx ge-
mäss nachfolgender Aufstellung zu schulden:
.....
Der Schuldner sichert zu, diesen Betrag in x 
monatlichen Raten à je CHF xxx zu bezahlen. 
Ist der Schuldner mit einer Rate mehr als einen 
Monat in Verzug, wird der gesamte Restbetrag 
sofort fällig. Die Gläubigerin behält sich für 
diesen Fall die Einleitung rechtlicher Schritte 
vor.

Die Erstellung einer Zahlungsvereinbarung 
mit Schuldanerkennung ist geeignet, das 
Vertrauen zu erhalten, da der Kunde seinen 
Willen zur fristgerechten Zahlung manifes-
tiert. Der Schuldner sollte sich aber genau 
an die Vereinbarung halten. Eine schriftliche 
Schuldanerkennung ist ein sogenannter provi-
sorischer Rechtsöffnungstitel, welcher die 
zwangsweise Durchsetzung einer Forderung 
vor Gericht wesentlich erleichtern kann (Art. 
82 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs; SchKG). 

Allenfalls räumt der Schuldner nachträglich 
Sicherheiten ein oder er unterzeichnet einen 
Wechsel. Nur der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, dass die nachträgliche Besicherung 

bestehender Forderungen im Konkursfall oder 
bei Überschuldung des Schuldners zu einer 
sogenannten "paulianischen Anfechtung" 
führen könnte. Damit besteht ein Risiko, dass 
unter gewissen Umständen eine vereinnahmte 
Zahlung ans Konkursamt rückerstattet werden 
muss.

Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
muss die Firma handeln. Der Kunde ist auf 
Barzahlung zu setzen, wenn dies nicht schon 
erfolgt ist. Oft wird die Betreibung ohne wei-
teres eingeleitet. Falls auf den Zahlungsbefehl 
des Betreibungsamtes kein Rechtsvorschlag 
erhoben wird, kann das Fortsetzungsbegeh-
ren eingereicht werden. Allenfalls erfolgt 
das Inkasso in Zusammenarbeit mit einem 
Inkassoinstitut.

Erhebt der Kunde bei Zustellung des Zah-
lungsbefehls jedoch Rechtsvorschlag muss der 
Gläubiger diesen beseitigen (Anwaltskosten), 
den Kostenvorschuss für die gerichtliche Besei-
tigung des Rechtsvorschlages (sog. Rechtsöff-
nung), in einer späteren Phase allenfalls den 
Kostenvorschuss für das Konkursverfahren 
oder die Pfändung bezahlen. Bei Erhebung des 
Rechtsvorschlags muss die Unternehmung 
eine weitere Entscheidung treffen: Die Forde-
rung kann unter Kostenfolge (Gerichtsverfah-
ren, evtl. Anwaltskosten) weiterverfolgt oder 
aber einfach ausgebucht werden. 

Eine Ausbuchung kann für renitente Schuldner 
eine "Belohnung" ihres Verhaltens darstellen, 
denn die rechtliche Durchsetzung der Forde-
rung vor Gericht kann den Gläubiger schnell 
einige Tausend Franken kosten, bei ungewisser 
Erfolgsaussicht. Selbst nach Obsiegen vor 
Gericht besteht keine Gewissheit, die Forde-
rung einziehen zu können, da die Bonität des 
Kunden vielleicht derart schlecht ist, dass er 
die geschuldete Summe schlicht nicht bezah-
len kann. Da der Gläubiger in Vorleistung tritt, 
trägt er das volle Kostenrisiko und muss unter 
Umständen zur ursprünglichen Forderung 
auch noch die später bezahlten Rechtskosten 
ausbuchen.

Unter diesen Umständen tendieren viele Un-
ternehmungen vor allem bei relativ geringen 
Beträgen zur Ausbuchung, falls der Schuldner 
Rechtsvorschlag erhoben hat. Genau dort 
setzt die kleine Minderheit von böswilligen 
Kunden an.
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Schlussfolgerungen

Mit dem Forderungsmanagement verhält es 
sich ähnlich wie mit der gesunden Ernährung: 
Man weiss grundsätzlich schon was gesund 
wäre, nur handelt man nicht immer danach. 

Vieles kann aber von der Unternehmung 
beeinflusst werden. So ist die Kreditgewährung 
grundsätzlich "Chefaufgabe". Es empfiehlt sich, 
die Grundsätze der Kreditgewährung und der 
Verwaltung der Kundenguthaben einheitlich 
schriftlich zu regeln. Jede Unternehmung sollte 
ihre eigene Organisation in diesem Bereich 
definieren und die Regelungen dann auch 
konsequent umsetzen.

Die Grundsätze zum Forderungsmanagement 
können, im Sinne einer Best-Practice-Empfeh-
lung, wie folgt zusammengefasst werden:

forderungsmanagement und Sicherungsmittel für KMU in der Schweiz, 1. Teil

10 Grundsätze zum  
Forderungsmanagement

1.	 Bonitätsprüfung des Kunden vor Auf-
tragsannahme bzw. Lieferung und Festle-
gen der Kreditlimite.

2.	 Feststellung der relevanten Daten (z.B. 
Adresse, Vertretungsberechtigungen). Dies 
ist vor allem bei Neukunden sehr wichtig. 
Bei bestehenden Kunden sind die Mutatio-
nen laufend vorzunehmen.

3.	 Klar definiertes Vertragswerk (Um-
schreibung der Leistung, Termine, Preise, 
Zahlungsziel etc.). Allgemeine Geschäfts-
bedingungen können hilfreich sein. Klar 
definierte Vorgaben bei Vertragsänderun-
gen durch den Kunden oder durch neue 
Erkenntnisse im Laufe der Leistungser-
stellung. Allenfalls sind Sicherheiten zu 
vereinbaren.

4.	 Zügige Rechnungsstellung nach Liefe-
rung oder Abschluss der Leistungserbrin-
gung.

5.	 Permanente Forderungsüberwachung 
und Feststellung von Zahlungsverzöge-
rungen.

6.	 Konsequentes Mahnwesen. Mahnun-
gen sollten höflich, aber auch bestimmt 
sein. Schliesslich hat Ihre Unternehmung 
fristgerecht geliefert. Jetzt ist es am 
Geschäftspartner, seinen Teil der Ver-
einbarung einzuhalten. Bei wesentlichen 
Ausständen, langen Verzögerungen und 
wichtigen Kunden ist der Kontakt mit 
dem Kunden zu suchen. Allenfalls ist es 
sinnvoll, nachträgliche Sicherheiten zu 
verlangen und/oder eine Abzahlungsver-
einbarung zu treffen.

7.	 Überwachung der überfälligen Kun-
denguthaben mittels Debitorenliste. 
Festhalten der ergriffenen Massnahmen 
und deren Erfolg. Planung des weiteren 
Vorgehens.

8.	 Überprüfung der Risikoeinstufung (Bo-
nitätsbeurteilung) und der Kreditlimite bei 
überfälligen Kundenguthaben.

9.	 Betreibung der Forderung sofern alle 
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft 
wurden.

10.	Entscheid über die Stellung eines 
Rechtsöffnungsbegehrens, sofern der 
Kunde Rechtsvorschlag erhebt oder 
Ausbuchung des Guthabens. Bei diesem 
Entscheid werden vor allem die Kosten 
des Verfahrens und die Erfolgsaussichten 
abgewogen. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass Forderungs-
verluste bei der Unternehmung vollumfäng-
lich auf den Gewinn durchschlagen und die 
möglicherweise angespannte Liquiditätslage 
durch Ausfälle zusätzlich verschärft wird. Das 
Forderungsmanagement ist eine umfassende 
unternehmerische Aufgabe, welche viel Ge-
duld, Fingerspitzengefühl, aber auch Durchset-
zungsvermögen erfordert.

Ein guter Kunde ist letztlich nur der Kunde, 
welcher die berechtigten Forderungen bezahlt 
und die erbrachte Leistung honoriert!

Den zweiten Teil der Sonderausgabe des BDO 
Newsletters zum Thema "Sicherungsmittel 
für KMU in der Schweiz" werden wir Mitte 
November 2011 veröffentlichen.
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Eidgenössische Volksinitiative "Millionen-Erbschaften besteuern  
für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)"

Aktuelles aus Bern

Bis am 16. Februar 2013 läuft die Sam-
melfrist für die Volksinitiative "Millionen-
Erbschaften besteuern für unsere AHV 
(Erbschaftssteuerreform)". Erst in einigen 
Jahren weiss man, ob diese eidgenössische 
Erbschafts- und Schenkungssteuer einge-
führt wird. Diese Initiative kann aber heute 
schon für Entscheidungen relevant sein, 
da eine Rückwirkung bei Schenkungen ab 
1.1.2012 vorgesehen ist. Unter Umständen 
besteht somit ein dringender Handlungsbe-
darf im Jahr 2011. Um was geht es?

Eckpunkte der geplanten Eidgenössischen 
Erbschafts- und Schenkungssteuer

▶▶ Der Steuersatz beträgt 20%.

▶▶ Der Freibetrag beläuft sich auf 2 Millio-
nen Franken.

▶▶ Massgebend für die Berechnung der Steuer 
ist der Verkehrswert der Aktiven und 
Passiven im Zeitpunkt des Todes sowie die 
steuerpflichtigen Schenkungen, welche der 
Erblasser ausgerichtet hat.

▶▶ Steuerpflichtig ist der gesamte Nachlass.

▶▶ Schenkungen, welche die Summe von 
CHF 20'000 pro Person und Jahr überstei-
gen, werden ab dem 1. Januar 2012 für die 
Berechnung der Steuer aufgerechnet.

▶▶ Gehören Unternehmen oder Landwirt-
schaftsbetriebe zum Nachlass oder zur 
Schenkung und werden sie von den Erben 
oder Beschenkten mindestens zehn Jahre 
weitergeführt, so gelten für die Besteue-
rung besondere Ermässigungen, damit ihr 
Weiterbestand nicht gefährdet wird und die 
Arbeitsplätze erhalten bleiben.

▶▶ Die Bestimmungen treten am 1. Januar, zwei 
Jahre nach Annahme der Initiative in Kraft.

Was bedeutet eine allfällige Annahme der 
Initiative in der Praxis?

Sollte diese Initiative im Jahr 2013 angenom-
men werden, treten die gesetzlichen Bestim-
mungen am 1.1.2015 in Kraft.

Schenkungen von mehr als CHF 20'000 
werden ab 1.1.2012 rückwirkend für die Be-
rechnung der Steuer angerechnet. Aus diesem 
Grund besteht Handlungsbedarf im Jahr 
2011, sofern Schenkungen vorgesehen sind 
und das Gesamtvermögen voraussichtlich 
CHF 2 Mio. überschreiten wird. Schenkun-
gen zwischen Ehegatten sind gemäss Initiativ-
text jedoch nicht steuerbar.

Bei Annahme der Initiative muss eine Min-
derheit von Personen mit einer Besteuerung 
rechnen. Es sind allerdings wesentlich mehr 
Erbschaften betroffen, als auf den ersten Blick 
zu vermuten ist:

▶▶ Besteuert wird nicht der Erbanfall, sondern 
der gesamte Nachlass (vor Verteilung an 
die einzelnen Erben)

▶▶ Wesentliche Schenkungen ab 1.1.2012 
werden miteinbezogen

▶▶ Massgebend, zum Beispiel bei Liegenschaf-
ten, sind die Verkehrswerte und nicht die 
für die Vermögenssteuer massgeblichen 
Katasterwerte. Je nach Kanton besteht ein 
wesentlicher Unterschied zwischen diesen 
beiden Ansätzen.

▶▶ Es gibt Vermögenswerte zu beachten, 
welche aktuell nicht in der Steuererklä-
rung enthalten sind, wie z.B. die Guthaben 
gegenüber der Pensionskasse und der Säule 
3a, sofern sie als Kapital bezogen werden.

Fazit

Die Erfolgschancen dieser Initiative sind 
schwer abzuschätzen. Geplante Schenkungen, 
z.B. an Nachkommen, sind aber mit Vorteil 
noch im Jahr 2011 vorzunehmen. Allerdings 
sind Rückübertragungen der Kinder an die El-
tern, im Falle der Ablehnung der Initiative, nur 
mit dem Einverständnis der Kinder möglich. Je 
nach Kanton werden dadurch Schenkungssteu-
ern ausgelöst, da Vermögensübertragungen 
von den Kindern an die Eltern nicht überall von 
der Steuer befreit sind.

Falls Liegenschaften übertragen werden 
sollen, ist der Schenkungsvertrag öffentlich zu 
beurkunden und die Eigentumsübertragung 
muss vor dem 1.1.2012 im Grundbuch einge-
tragen sein um nicht von der Steuer erfasst zu 
werden.

Unsere Juristen und Steuerexperten stehen 
Ihnen für Rückfragen oder eine Beratung gerne 
zur Verfügung.
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